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Freihei oder Gleichheit? Die Schicksalsfrage des Abenilandes Von Erik

A e.]1 m  P 8R Aus 3Englischen 1Ns Deutsche übersetzt
durch Christiane Aı Kuehnelt-Leddihn Salzburg 1993,; Otto-Müller-
erlag. inen geb. 17.50, SFET. 13.40

In ner geistreichen, gewa  en Sprache und mıit einem blendenden til
bietet rik VO  - Kusehnelt-Leddihn 1n seinem Buch Gedanken, die uns Qauf das
merkwürdige Verhältnis VO  ' Freiheit nd Gleichheit hinführen, welches
gerade 1n den emokratien der Gegenwar vorzufinden ist Die völlige Frag-
würdigkeit e1Ner unNs Von alschen Propheten als etzter Schrei der Gerecht:i
eit gepriesenen demokratischen Verfassung WIrd darın aı un 1 eZzau-
Dernd gefährlicher Dıiktion und VON einem, der sich als Seher LN die Zukunft
fühlt, dargeboten Der Verfasser imponiert dabei urch die Zitierung einer
überreichen einschlägigen Literatur aus den verschiedensten Sprachen; beson-
dere OoT.1ebe zel für englis und französische Publikationen, aber auch
russ  sche, spanische, jtalienische, Ja Ba chinesische hat verwendet lie-benswürdigerweise wurden weniligstens diese sScChonNn 1 ext deutsch gebotenIn außerordentlich ewandter We  SsSe und unfier Heranziehung er AA Ver-
fügung stehenden Mittel WwWIird nier der Patient 99°  emokratie“ durch e1Nnen
Desorgten und verantworiungsbewußten AÄArzt gründlichst untersucht Es kom-
{Nen allerhand Krankheiten ZU. ors  ein, aruntfier selbst, solche, die der
überraschte „Kurgast“ UWV! bestimmt selber icht gedacht hat. Unbef{friedi-gend bleibt aber auf ale die Behandlung, die dieser zunächst lugunzd besorgt scheinende Arzt für den STa mitgenommenen Kranken anord-
nel. ährend die Diagnose einen aum von 407 Seiten beansprucht, findenWIT den vorgeschlagenen Behandlungsmodus auf Seiten INegedrängt, und dabei wird Inan den DOösen Verdacht nicht 10s, daß 1eseHeilungsmethode 1Ur sehr Symbolischen Charakters wäre.

Der erIiasser Dbekennt sich selber glel Anfang seiner Ausiführungenals Katholik Er macht AQaus seiner Liberalen (im Sinne VOo.  - großzügig undverständnisbereit; besonderes Interesse zeig auch fürt die oft wirklich artmitgenommenen Juden,), antidemokratischen DPromonarchistischen Gesin-ung kein Hehl Lange eit verbrachte als migran iın der Schweiz unin Amerika, und INa  $ muß zugeben, daß sich überall gut umgeschaut hat.können auch WITr (da haben WITr schon wieder den von ihm nichtnrecht angeprangerten Nostrismus! der Befürchtung icht ganz ent-ziehen, die selber auf Seite '  S  J  ‚] außert di Nachkriegsverhältnisse deut-schen Sprachgebiet sind ihm doch nicht mehr De kannt.
Dieser and stellt sicherlich für viele selner Leser eine heilsame undotwendige Gewissenserforschung dar. Auch eine Horizonterweiterung und! Ansporn Lür eigene Beobachtung bietet estimmt. Wir werden ZUrVorsicht aufgerufen, damit WI1T icht auch 1n das Geheul der 1tmenscheneginstimmen, VO  3 denen die einen die Demokratie laut als höchstes Gut unddie Gerechtigkeit preisen und die anderen ın ihrem Denken immer noch nicht

vVon anachronistischen Diktaturgelüsten osgekommen SiNd. Der Tlesier undSee sorger wird daraus erkennen können, WI1ie Problematisch Ja WwWIie gefähr-
dankbar für die abs
lich der Mißbrauch der eWalt auch der geistli  en wWwerde kann und WIEe
sein muß. olute Gültigkeit der gotf;geoff.enba.rte.n Heilswahrheiten

Linz A, DDr. Josef Lenzenweger
Geschichte des rchenrechts. Von Willibald Das Rechtdes ersten christlichen Jahrtausends. Von der Urkirche bis ZU großenSchisma. Wien-München 1953, Verlag erold Brosch S 118.—, Leinen

140.—.
Der Verfasser bietet 1n seinem Werk (von dem der erstie and vorliegt)der großen ahl VON Neueren und uestien Monographien eine moderne

und um{fassende Darstellung der Geschichte des Kırchenrechtes. Man annn
l1eses mıit großer Genugtuung esen das Kirchenrecht wird ıcht von
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der 1r! losgelöst die -es des Kirchenrechtes 1ST ichnt auf e1Nne

Aufzählung VO  - Kollektionen und Quellenverwandtschaften beschränkt,
sondern umia. das Sganze kirchliche en bleubt bel SEeE1NeN AUS-
ührungen Jurist und überschreitet Z SEe1NEeN ahmen; TOoifzdem ist, SEC1IN!
rbeit e1Ne Gesamtschau ohnne jede 1visekt.ion Bei voller anrun: der
Systematik und der wissenschaftlichen Technik und Del er Objektivıtät
euchtet der ens und der Christ durch, der $ merke wohl ein
rechtshistorisches Werk gesı  amfen hat, icht eln relig1öses oder heolog1-
sches oder e1in historis  es

Reiche Literaturangaben (besonders der deutschen und der nglischen
Literatur) und ein genaues Sach-, ersonen- un!‘ Ortsregister (nebst
erzeichnis der bezogenen Konzilien) machen das unentbehrlich für die
wissenschaitliche rbeıit des Juristen, des Jusstudenten und des Historikers;
dem ogmatiker zeig der utor, WIe sich der Kirche Wesentl:  es und
Unwesentliches konkretisier Wer icht L1LUTE Schlagworte prägen wıill über
mOoderne Fragen, WIie aa und ırche, ale und eriker, staatliches und
kirchliches Eherecht, are Begriife und gewıinnt historische Distanz

den Troblemen der egenwart. Wiır freuen uns sehr, ießend
können, daß der Verfasser für den sogenanntien Praktiker ein großes

tück rbeit geleistet hat. Weil Plöchl echte Kirchenrechtsgeschichte schreibt,
schreibt amı etzten Seelsorgsgeschichte.

Linz a. d. D Dr Karl Ööcklinger
ehrbuch des Kirchenrechte: auf TUN: des Codex Iuris Canonicl. Be-

gründet Von Eduard Eı a Neu bearbelitet und herausgegeben Von
Klaus MÖörsdortfi Siebente, verbesserte und vermenrte Auflage Band
Einleitung, Allgemeiner eil und Personenvrvecht (556.) TOS 1  —
Leinen geb Theologenausgabe 881 Band Prozeß-
und Strafirecht rosch ınen geb Theologen-
ausgabe Paderborn 953/54 erlag Ferdinand Schöningh

Das Von dem bedeutenden Kanonisten Professor Eduard 1  mann
Jahre 1923 begründete Lehrbuch liegt 11U. der eubearbeitung und Er-
weiterung sSe1nNnes Schülers und achfolgers Proifessors Mörsdor{f siebter
Auflage drei Bäanden Ww]:  er vollständi VOLT Eın erglei mi1t der VOTrI-
hergehenden Auflage 1 das Bemühen des Bearbeiters, alle Neuerungen
und Erklärungen der Lateinischen Kirche möO0g|]1: vollständig

erfassen un: einzuarbeiten Die veröiffentlichten Teilkodifikationen des
Ostkirchenrechtes en gelegentli rechtsvergleichenden Betrachtungen
&1n die Fragen des Teilkirchenrechtes, besonders Deutschlands und
Österreichs, werden berücksichtigt Die Darstellung zeichnet sich urch lar-
eit un!' Übersichtlichkeit aus

Wenn auch das Werk erster Dl der kirchenrechtlichen Ausbildung
der Studierenden der Theologie dienen will wird doch auch dem Jur1-
sten, dem kirchlichen erwaltungsbeamten un! icht zuletzt dem Seelsorge:
beste Dienste eisten Das gilt besonders auch VO. dritten ande, der das
Prozeßrecht enthält da gerade der Seelsorger eute sehr ofit eherecht-
en Fragen Rat Nngegange wird 1ne besondere Empfehlung dieses
waänrien Lehrbuches 15 wohl überflüssig Erwänhnt sel NUur noch daß nach
dem orwort ersten anı die Herausgabe umfassenderen
Handbuches des Kirchenrechtes AussichtS 1st

1INZ e Dr bernhumer
Kanonisches Eherecht. Ein Grundriß für Studierende und Seelsorger

Von Honorius Hanstein rıtte, verbesserte Auflage.
Paderborn 1953, Verlag Ferdinand Schöningh ınen geb. 3.40; heo-
logenausgabe

Neben mannigfaltigen kleinen Verbesserungen und klärenden rgän-
zungen wird der dritten Auflage eline e1 Von aktuellen Problemen des
ere! eingehender behandelt (besonders gut 1st die asulstil. ZU YFra-


